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Wertermittlung

Jedem neuen Pächter muss es möglich sein, einen Garten frei von Mängeln und Belastungen zu übernehmen, den er nach eigenen Vorstellungen gestalten und bewirtschaften kann.
Bei Pächterwechsel wird vertragsgemäß eine Wertermittlung durchgeführt, um den aktuellen Zustand des Gartens festzustellen. Die Wertermittlung erfasst alles, was für die Nutzung und Bewirtschaftung eines Gartens wichtig ist: Beetflächen, Obstbäume, Beerensträucher, teils Ziergehölze, Stauden, Blumenzwiebeln und den Rasen, aber auch die Laube. Sie ermittelt somit alle Werte im Garten, mit denen der Nachfolger Vorteile für die eigene Nutzung erzielen kann.

Grundlage der Wertermittlung ist eine vom zuständigen Ministerium genehmigte Wertermittlungsrichtlinie. 
	Nicht Gegenstand der Wertermittlung sind: 

Gartenteiche o.ä., Gewächshäuser, Pergolen, Sonderausstattungen der Gartenlaube,  nicht mehr erhaltungswürdige Lauben  


Die Wertermittlung erfasst auch alle Mängel, die zu Arbeitsbelastung und Kosten führen. Die Ermittlung der Belastung muss im Sinne des Nachfolgers angemessen sein. Zu ermitteln ist der tatsächliche Zeitaufwand der benötigt wird, um den Garten in einen nutzbaren Zustand zu versetzen.


 In diesem Zusammenhang kann der Betrag der Einzelbewertung, der sich aus den Richtlinien und den Bewertungstabellen ergibt, gekürzt werden. Die Kürzungen sind im Bewertungsgutachten zu vermerken und zu begründen.
Abzüge sind vorzunehmen:

· für Rekultivierungsarbeiten,

· für Aufwendungen zur Behebung von Pflegerückständen und Baumängeln,

· für den Abbruch und die Beseitigung nicht genehmigter oder nicht erhaltenswerter baulicher Anlagen,

· für die Beseitigung von Anpflanzungen, die unzulässig oder abgängig sind.

Der abgebende Pächter ist auf die Beseitigungsverpflichtung unter Angabe einer angemessenen Frist und auf die Folgen bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung, insbesondere auf die ihm entstehenden Kosten, hinzuweisen.
Auch beim Rückbau übergroßer Lauben oder der Abfuhr von Müll und Unrat sind die tatsächlich entstehenden Kosten zu berechnen. Hierbei werden nicht die Sätze der Gemeinschaftsarbeitsstunden zugrunde gelegt sondern mindestens Hilfsarbeiterlöhne, sowie die Kosten für Transport und Deponie. 
Zusammenfassung
· Spätestens mit Ablauf des Pachtverhältnisses wird der Zustand des Gartens protokolliert (Wertermittlung).

· Die Aufgabe der Wertermittler ist es, den Nutzwert des Gartens zu ermitteln. Dabei gehen sie nicht willkürlich vor, sondern stützen ihre Schätzung auf eine vom zu ständigen Ministerium genehmigte Wertermittlungsrichtlinie.

· Zu diesem Zeitpunkt ist der Pächter verpflichtet, bestehende Mängel zu beseitigen. Geschieht dies nicht, wird dies durch den Verein durchgeführt und der aufgebende Pächter muss die dafür entstehenden Kosten tragen entweder durch die Verrechnung mit der Einzelbewertung oder – falls diese nicht ausreicht – die Zahlung des danach noch offenen Betrags.
· Die rechtliche Grundlage hierfür ist der Unterpachtvertrag:

§5 Nutzung

(1)  Der Pächter ist verpflichtet, das Pachtgrundstück im Sinne einer kleingärtnerischen Nutzung ordnungsgemäß zu bewirtschaften und in einem guten Kulturzustand zu erhalten.

(2)  Der Pächter ist verpflichtet, alle gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die des  Baurechtes, des Abfall und Wasserrechtes und des Landschaftsschutzes zu befolgen.

§6 Rückgabe des Pachtgegenstands
(8)  Nicht statthafte Baulichkeiten, Anlagen, Anpflanzungen usw. sind vom Vorpächter zu  entfernen. Kommt er der schriftlichen Aufforderung zur Beseitigung nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen nach, ist der Verpächter (KGV) berechtigt, auf Kosten des Vorpächters den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen.
· Dem Verpächter obliegt die Pflicht, den Garten in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu übergeben. (§536 BGB)

· Als vertragsgemäßer Zustand ist ein Garten anzusehen, der frei von allen unzulässigen Baulichkeiten und Anpflanzungen sowie sonstigen, die kleingärtnerische Nutzung beeinträchtigende Elemente ist. (Dazu gehören sowohl Unkräuter als auch Bodenbelastungen.)

· Der Nachpächter kann sich darauf verlassen, dass keine unzulässigen Anlagen oder Anpflanzungen vorhanden sind.
Wertermittlungen von Lauben

Die Gartenlauben werden höchstens bis zu der im BKleingG vom 28.2.1983 (BGBl. I S.210), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 21.9.1994 (BGBl. I S. 2538), vorgesehenen Größe bewertet (höchstens 24 qm Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz). Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes genehmigten Lauben haben Bestandschutz und werden entsprechend ihrer Größe bewertet. Nicht genehmigte An- und Nebenbauten werden nicht bewertet und sind durch den abgebenden Pächter zu entfernen. Mängel, die auf Material- oder Baufehler sowie mangelnde Pflege zurückzuführen sind, müssen in angemessener Höhe berücksichtigt werden.
· Bei der Abschreibung von Gartenlauben wird von einer Standzeit von 40 Jahren ausgegangen. Eine 100%ige Abschreibung ist je nach Bau und Pflegezustand möglich.

· Ist eine Gartenlaube noch gut erhalten, so kann trotz vollständiger Alterswertminderung ein Restwert von bis zu 40 % des Neubauwertes eingesetzt werden.

· Die Bewertung der Gartenlaube erfolgt nach Kubikmetern umbautem Raum entsprechend DIN 277.

· Für die Bewertung der verschiedenen Bauweisen als Steinlaube bzw. gleichwertige Holzlaube gilt der Höchstwert 50,00 € je m3. 
Ist der Nachfolger an den oben genannten Sachen nicht interessiert, sind sie vom abgebenden Pächter zu entfernen. Entstehen Abbruch- und Abräumkosten, sind sie entweder vom abgebenden Pächter direkt zu tragen oder werden vom Verein von der Endsumme abgezogen. Entstandene Bodenvertiefungen müssen ordnungsgemäß mit Mutterboden aufgefüllt werden. Das gesamte bewegliche Inventar (Möbel., Geräte, Handwerkszeug) ist nicht Bestandteil der Wertermittlung. Es besteht kein Anspruch auf Übernahme und Entschädigung durch den Nachfolgepächter.
Kubikmeterpreise für Gartenlauben verschiedener Bauweisen 
	Bauweise
	Preis pro m3

	· Einfache Ausführung, ohne Fundament, Schalbretter, kleine Fenster, ohne Dachrinne und Fallrohr
	15,00 €

	· Bessere Ausführung, Nut- und Federbretter, Fundament, gute Fenster, gute Tür, mit Dachrinne und Fallrohr
	25,00 €

	· Holzlaube, doppelwandig, Nut- und Federbretter, Fundament, Dach mit Teerpappe, mit Dachrinne und Fallrohr
	35,00 €

	· Holzlaube, doppelwandig, wie unter 3.
jedoch mit Welleternit (asbestfrei), Alu oder Ziegel gedeckt
	50,00 €

	· Steinlaube, einfachste Ausführung, Fundament, Dach mit Teerpappe gedeckt
	30,00 €

	· Steinlaube, Fundament, innen und außen verputzt, gute Fenster, Gute Tür, Dach mit Onduline o.ä. gedeckt
	40,00 €

	· Steinlaube, Fundament, wie unter 6.
jedoch mit Welleternit (asbestfrei), Alu oder Ziegel gedeckt
	50,00 €

	· Überdachter Freisitz in zulässiger Größe, Dach wie Laube, Fußboden wie in der Laube, aus Beton oder Gehwegplatten.
Berechnung: nach m³ umbauten Raumes geteilt durch 3.
Preis ergibt sich nach den unter den obigen Punkten 1. - 7. angegebenen Ausführungen.
	


Wertminderungen bei Lauben
Folgende Wertminderungen treten auf und müssen bei der Berechnung des Zeitwerts (= Wert der Laube am Tag der Wertermittlung) berücksichtigt werden:
· Jährliche Abschreibung: Aufgrund des Alters (Standzeit der Laube) wird eine jährliche Wertminderung von 2% angesetzt. Diese Abschreibung erfolgt gradlinig (linear), was bei Gartenlauben als angemessen gilt. 
· Mängel, die auf Material- oder Baufehler sowie mangelnde Pflege zurückzuführen sind (z.B.: schlechtes Fundament, Risse im Mauerwerk, Verwendung von altem Material)
· Bauschäden, z.B. vernachlässigte Instandhaltungsarbeiten, undichtes Dach, Schäden infolge fehlenden Anstrichs usw. 
Liegen Mängel bzw. Bauschäden vor, wird je nach Mangel eine Wertminderung von bis zu 30% angesetzt. Undichte Asbestdächer muss der abgebende Pächter entsorgen.

Allgemeine Informationen zur Wertermittlung

Wertermittler sind besonders qualifizierte Fachberater. Sie werden dann benötigt, wenn z. B. ein Garten an den Nachpächter übergeben werden soll um den Nutzwert des Gartens zu ermitteln.

Zwei Wertermittler gemeinsam führen dann innerhalb der Vorgaben  eine Istaufnahme des Gartens durch. Es werden nur Wertermittler eingesetzt, die nicht aus dem Verein der zu bewertenden Kleingartenanlage stammen. Dies führt zu einer möglichst objektiven Bewertung. Die Wertermittler werden vom Bezirksverband (BV) qualifiziert und eingesetzt.  

Im BV wird anhand der Bewertungstabellen der Wert ermittelt und dem Verein mitgeteilt.

Die Schritte der Ermittlung

1. Um eine Bewertung durchführen zu lassen, wendet sich das zuständige Vorstandsmitglied an den BV und teilt die zu bewertenden Gärten mit. Die Meldung erfolgt an den 1. Fachberater oder 2. Fachberater.

2. Beim BV werden regelmäßig die eingegangenen Aufträge in der Runde der Wertermittler  aufgeteilt, bzw. Termine abgestimmt und dann dem Verein rückgemeldet.

3. Wobei als Regel gilt, dass kein Wertermittler im eigenen Verein tätig sein darf, damit Objektivität gewährleistet ist.

4. Anschließend informiert der Verein den abgebenden Pächter über den vorgesehenen Termin, da er möglichst teilnehmen sollte.

5. Am Tag der Wertermittlung sollte auch ein Vorstandsmitglied anwesend sein, um Fragen zum Garten beantworten zu können.

6. Das Vorstandsmitglied übergibt am Tage der Wertermittlung, zu Beginn der Wertermittlung das  ausgefüllte Vorbereitungsblatt/ genannt auch Vorermittlungsbogen und die Baugenehmigungen der Laube. Falls vorhanden, sollte auch das Blatt der letzten Wertermittlung mitgebracht werden.

7. Das durch die Wertermittler vor Ort ausgefüllte Formular wird abschließend unterschrieben und geht an den BV, der das Ergebnis in angemessener Zeit dem Verein mitteilt.
8. Die Kosten für die Wertermittlung belaufen sich ab dem 01.01.2017 auf 70,-€, unabhängig davon, ob es sich um eine fristgerechte oder sofortige Kündigung, z.B. wegen Krankheit oder Umzug in eine andere Stadt, handelt. Sie werden dem abgebenden Pächter in Rechnung gestellt.
Hauptansprechpartner beim BV:
	· Bezirksfachberater Helmut Buhmann
wertermittlungen@kgv-bvgoe.de 
	Tel: 0551/64461
Martin-Luther-Str. 27 
37081 Göttingen


WE dort anmelden, kümmert sich um Wertermittler und macht Termin mit ihnen aus. Danach Info an Ansprechpartner/in im Verein (zur Zeit Sabine Süberkrüp). Die Übergabeprotokolle gehen ebenfalls an die KGV-Vorsitzende, die diese an das Vorstandsmitglied weiterleitet, das für die Übergabe zuständig ist (zur Zeit Frank Schaub). 

Es ist kein Problem, falls die Wertermittler Zeit haben, noch einen weiteren Garten mit zu machen. Allerdings pro Gruppe immer nur 3 Gärten. Sollten es mal 4 oder 7 Gärten werden, dann immer einen neuen Termin mit Herrn Buhmann vereinbaren.
Unterlagen für die Ermittler:
· Vorermittlungsbogen ausfüllen: https://sites.google.com/site/bvgoettingen5/informationen-fuer-wertermittler oder ownCloud

· Falls vorhanden die letzte Wertermittlung und die Baugenehmigungen für die Ermittler mitbringen (siehe Gartenakte) sowie – falls möglich – eine Kopie des Grundrisses der Gartenlaube/ des Gewächshauses.
�	 � HYPERLINK ""��http://www.niedersächsische-gartenfreunde.de/Service/Downloads/Fachberatung/WE-Richtlinie/we-richtlinie.html� und � HYPERLINK ""��http://www.niedersächsische-gartenfreunde.de/Service/Downloads/Fachberatung/WE-Richtlinie/Schriftenreihe-Heft-13-Text-Wertermittlung.pdf�


�	 � HYPERLINK ""��http://www.niedersächsische-gartenfreunde.de/Service/Downloads/Fachberatung/WE-Richtlinie/Schriftenreihe-Heft-13-Text-Wertermittlung.pdf� 


�	 Quelle: BV: Richtlinien zur Wertermittlung des Nutzwertes von Kleingärten vom 25.03.2000
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